
Plädoyer für eine Ethik der Fürsorge: Zeigt humane Phantasie! 
 
(Artikel von Bischof Hein im Rheinischen Merkur, Nr. 50, 11.12.2003) 
    
Die angestrebten Veränderungen der sozialen Sicherungssysteme werden vor allem mit 
dem demografischen Wandel in der Gesellschaft begründet. Unter diesen 
Rahmenbedingungen kommt nun auch die Frage nach einer aktiven Sterbehilfe neu auf 
die Tagesordnung. Die Kosten für eine intensive Krankenversorgung oder Pflege sind 
hoch. Auch wenn alle gegenwärtig eine Beziehung zwischen der Forderung nach aktiver 
Sterbehilfe und Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems leugnen – unterschwellig 
steckt sie in mehr Köpfen, als wir meinen. 
 
Verschiedene europäische Länder haben inzwischen gesetzliche Regelungen für die 
aktive Sterbehilfe getroffen. In den Niederlanden gelten sie Kranken, die unerträglich 
leiden und keine Aussicht auf Heilung haben, aber auch lebensmüden Menschen und 
unheilbar erkrankten Kindern zwischen zwölf und sechzehn Jahren, sofern deren Eltern 
zustimmen. Die Tötung bleibt straffrei, wenn nach der vorgeschriebenen Meldung eine 
dreiköpfige Ethikkommission den Fall nachträglich geprüft hat. In Belgien kann sogar der 
Tod dauerhaft psychisch Kranker herbeigeführt werden. 
 
Die Forderung nach der Einführung von aktiver Sterbehilfe wird natürlich nicht einfach 
mit der Belastung unserer sozialen Sicherungssysteme begründet. Im Anschluss an 
neuzeitliche Wertvorstellungen werden vielmehr Selbstbestimmung und Humanität in 
den Vordergrund gerückt. Das kommt an. Durch Umfragen wird zudem die angeblich 
hohe gesellschaftliche Bejahung der aktiven Sterbehilfe belegt. So können die Kirchen 
mit ihren «verstaubten» Vorstellungen gut vorgeführt werden. 
 
Solche Untersuchungen sind zum Teil fragwürdig. Wenn etwa bei einer Umfrage der 
Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben als einzige Alternative zum 
selbstbestimmten Sterben allein das Ertragen der «unheilbar qualvollen Krankheit» 
aufgeführt wird, kann man sich einer hohen Zustimmung sicher sein. Niemand will 
Kranke unnötig Schmerzen erleiden lassen. Auch die Kirchen wollen das nicht. Hier wird 
mit Ängsten operiert, um eigene Interessen voranzutreiben. Gleichzeitig werden die 
Alternativen verschwiegen, die erst eine wirkliche Wahl eröffnen. 
 
Der christliche Glaube ist sich bewusst, dass sich Autonomie und Selbstbestimmung 
immer nur partiell realisieren lassen. Sie wachsen im Vollzug des eigenen Lebens, um 
dann auch wieder abzunehmen. Ihre Grenzen finden sie aber auch an den Interessen 
und Bedürfnissen anderer. Das ist unabweisbar mit den sozialen Bezügen gegeben, in 
denen jeder Mensch lebt. Wer dies negiert, muss sich den Vorwurf eines mangelnden 
Realitätsbezuges gefallen lassen. 
 
Die Praxis der ärztlichen Assistenz beim Sterben in den Niederlanden untergräbt die 
Hochschätzung des Selbstbestimmungsgedankens. Denn trotz eines geregelten 
Verfahrens gab es einem Bericht für die niederländische Regierung zufolge jährlich bis 
zu tausend lebensbeendende Handlungen «ohne ausdrücklichen Wunsch» – eine Zahl, 
die nachdenklich stimmt. 



 
Manchmal ist es nötig, in das Selbstbestimmungsrecht einzugreifen. Man denke an 
Menschen, die sich aus einer akuten Krise heraus zur Selbsttötung entschließen. Einige 
werden gegen ihren Willen gerettet, weil die Rettenden den Versuch der Selbsttötung 
als Hilferuf deuten. Die meisten sind dankbar, wenn sie nach dieser Krise hoffnungsvolle 
Perspektiven entwickeln können, obwohl ihr Selbstbestimmungsrecht vorübergehend 
bewusst verletzt wurde. 
 
Es ist offensichtlich, dass Erwartungshaltungen aus unserem sozialen Umfeld unsere 
Sichtweise mitbestimmen, dass also ein gesellschaftliches Klima auf unsere 
Entscheidungen durchschlagen kann. Deshalb muss ehrlich gefragt werden: Wie frei ist 
der Entschluss eines Schwerkranken, der wahrnimmt, welches Opfer die tägliche 
Betreuung und Pflege seitens der Familie erfordert oder wie sie unter ihrer Hilf- und 
Sprachlosigkeit leidet? Hier kann – auch ungewollt – ein Druck zur «Selbstentsorgung» 
entstehen, dem man nur mit Mühe widersteht. Darum kann das Verlangen eines 
Patienten oder sein Selbstbestimmungsrecht keine absolute Geltung besitzen. 
 
Auch das Argument der Humanität für die Inanspruchnahme aktiver Sterbehilfe ist nicht 
tragfähig. Unheilbar Kranke können aus vielen Gründen leiden: Sie haben Angst vor 
dem Tod, leiden unter Schmerzen, fühlen sich einsam, ihnen fehlen Zuwendung und 
Geborgenheit. Diesen Zustand dadurch beenden zu wollen, dass man das Subjekt 
dieses Leidens beseitigt, ist nicht als human zu bezeichnen. Im Gegenteil: Es ist 
Ausdruck mangelnder humaner Phantasie. Human ist es, dort tragfähige soziale 
Beziehungen anzubieten, wo sie durch Angehörige nicht oder unzureichend vorhanden 
sind. 
 
Ehrenamtliche Helfer und professionelle Mitarbeiter der Hospizarbeit zeigen dies 
exemplarisch. In Verbindung mit einer Schmerztherapie wird eine intensive Begleitung 
angeboten. Es gibt Menschen, die auf den Palliativstationen oder während der 
Betreuung durch die Hospizmitarbeiter regelrecht aufatmen, obwohl ihnen der Tod vor 
Augen steht. Wenn sich diese Alternative in der Breite durchsetzt, muss niemand nach 
aktiver Sterbehilfe fragen. 
 
Eine Ethik der Fürsorge weiß um die Grundstruktur menschlichen Lebens, die in unserer 
Geschöpflichkeit wurzelt: das Angewiesensein auf Zuwendung – durch Gott und die 
Menschen. Diese Ethik haben wir zu stärken. 
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